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Schriftstellerbibliothek Nr. J. Auskunftsbuch für Schriftsteller. Nr. 3. Ver-
legerlistenfür Schriftsteller. Herausgegeben von der Redaktion der ~Feder« 
Berlin. Federverlag (Dr. Max Hirschfeld). 144 und 141 S. 8. 

Bei der Ausdehnung, welche die Schriftstellerei als alleiniger Beruf oder Neben-
erwerb in unserer Zeit gewonnen hat, kommen Bücher wie die beiden vorliegenden, die 
in knapper Form und im wesentlichen richtig die hauptsächlichsten Fragen behandeln 
und beantworten, denen sich insbesondere der jugendliche Schriftsteller, der Anfänger, 
zunächst in der Regel ratlos gegenüber sieht, ohne Zweifel einem wirklichen Bedürfnisse 
entgegen. Ihre Lektüre kann dem Werdenden, dem Ringenden gewiß manche üble Er-
fahrung ersparen, während der gereifte Journalist, der bereits in dem selbstgewählten 
Berufe Wurzel gefaßt hat, bei der teilweise zu mechanischen, teilweise auch zu generellen 
Abwandlung der meisten Fragen kaum seine Rechnung finden wird. Auch wäre eine 
vom Schriftstellerberufe mit Ernst und unter Darlegung der Gründe abratende Schrift 
oder gar eine volkswirtschaftliche Abhandlung, die Mittel und Wege nachzuweisen ge-
sucht hätte, dem ·· herhandnehmen der Schriftstellerei und der Überproduktion an >Geist« 
in unserem lieben Deutschland zu steuern, entschieden noch weit nötiger und nützlicher 
gewesen. Denn an was für Schriftsteller als Benutzer der >Schriftstellerbibliothek« mit 
gedacht ist, zeigen beispielsweise die in Band I S. 116 ff. abgedruckten >Formulare für 
Schriftsteller,c die Formulare zu Begleitschreiben, zu Mitarbeitergesuchen (~Billige Zweit· 
drucke von Romanen, Novellen, belletristischen Arbeiten von Feuilletonlänge etc ... habe 
stets in großer Auswahl vorrätig«) zu Bestätigungs-Postkarten , Mahn-Postkarten u. s. w. 
mit geradezu erschreckender Deutlichkeit. Th. H. ---J 

Das Deutsche R.echtswörterbuch. In den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 
der Wissenschaften berichtet Heinrich Brunne r alljährlich über den Stand der Arbeiten 
am Wörterbuch der deutschen Rechtssprache. Da dieses Unternehmen nicht nur für 
Rechtshistoriker und Philologen, sondern auch für allgemeine Geschichte, Kultur- und 
Wirtschaftsgeschichte von der größten Bedeutung ist, so sind einige Worte hierüber an 
dieser Stelle vielleicht von Interesse. 

Das Bedürfnis nach einem Werke, in dem die deutschen Rechtsausdrücke aller 
Zeiten und Mundarten gesammelt und erklärt sind, ist wohl bei allen Studien auf histo-
rischem Gebiete ein lang und lebhaft empfundenes. Die bereits vorhandenen Glossare 
und Wörterbücher sind teils recht veraltet 1) und lückenhaft, oder sie berücksichtigen 
die rechtliche Bedeutung der Ausdrücke zu wenig; andere bringen überhaupt keine Er-
klärungen oder sie beschränken sich der Natur der Sache nach zeitlich, örtlich oder 
sachlich auf ein begrenztes Gebiet, wie z. B. die oft vorzüglichen Register der Urkunden-
ausgaben. Du an g e berücksichtigt das deutsche Sprachgut erst in zweiter Linie. 

Bereits 1893 hat Heinrich Brunne r auf dieses Bedürfnis nach einem deutschen 
Rechtswörterbuche hingewiesen und bereits ausgesprochen, welche Förderung der histo-
rischen Forschungen durch ein derartiges Unternehmen zu erwarten sei. Die Berliner 
Akademie der Wissenschaften nahm sich dieses Planes an, das Kuratorium der Hermann 
und Elise geb. Heckmann Wen t z e 1- Stiftung stellte Mittel hiezu zur Verfügung und 
1896 bildete sich eine Kommission, die aus den Professoren v. Ami r a (München), 
Brunne r, D ü m m I er, Gier k e, Wein h o I d (Berlin), Fr e n s d o r ff (Göttingen) und 
Sc h r o e der (Heidelberg) bestand. Heute sind in der Kommission die Professoren 
Brunn er, Gierke, Frensdorff, Huber (Bern, als Vorsitzender der 1900 bestehen-
den Schweizer Kommission) , R o e t h e (Berlin), Sc h r o e der und Freih. v. Schwind 
(Wien , als Vorsitzender der 1903 ins Leben getretenen Österreichischen Kommission). 
Den Vorsitz führt Geheimrat Brunne r, die Leitung der praktischen Arbeiten liegt in 
den Händen GeheimratSch r o e der' s. Als Hilfsarbeiter standen, bezw. stehen letzterem 
zur Seite: 1898-1901 Professor R. His (jetzt in Königsberg), 1901-1904 Dr. jur. et phil. 
H. R o tt, seit 1901 Dr. phil. G. W a h 1, seit 1903 Privatdozent Dr. jur. L. PereIs und 
seit 1905 der Unterzeichnete. 

I) Ganz ahge:--ehen uavon, dars ~ich in ll en letzten Jahrzehnten iufo] '!' tler grofsen Zahl von dankrns-
werten Quellenau gaheu uu:ere Kenntni ll t>s alt n Wortschatze. au~ eronlentlich erweitert hat 
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Die leitenden Grundsätze bei der Arbeit sind kurz folgende: Es werden alle Rechts-
ausdrücke (als solche gelten auch Rechtssymbole, Münzen und Maße) des deutschen 
Sprachgebietes vom Beginn der Aufzeichnungen bis um das Jahr 1750 gesammelt. Auch 
die angelsächsischen, friesischen und langobardischen Wörter werd~n aufgenommen; der 
skandinavische Wortschatz wird nur zur Etymologie gemeingermamscher Ausdrücke her-
angezogen. Aufzeichnungen in lateinischer Sprache werden ebenfalls verwertet, jedoch 
daraus blos die eingestreuten germanischen Wörter notiert: z. B. jus quod vulgariter 
dicitur spitz r eh t, oder gu a 1 dem an n u s. Vor allem gilt es, die gesamten Rechts-
aufzeichnungen älterer Zeit zu exzerpieren, weiters werden aber auch Urkunden und 
andere Nebenquellen der Rechtserkenntnis verarbeitet. 

Die Fülle des Materiales erfordert eine große Zahl von Mitarbeitern und es sind 
auch erfreulicher Weise Juristen, Historiker und Philologen im Deutschen Reich, in 
Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden und in Belgien dafür gewonnen worden. 
Wie den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften 2) zu entnehmen 
ist, sind bereits sehr viele Quellen erledigt, doch ist begreiflicher Weise noch ein reich-
licher Stoff zu bewältigen, so daß weitere Meldungen zur Mitarbeit sehr willkommen sind 3). 

Diejenigen Forscher, welche dem Werke Interesse schenken, aber infolge Berufspflichten 
und anderer Arbeiten nicht in der Lage sind, in größerem Umfange mitzuarbeiten, können 
der allgemeinen Sache dadurch außerordentlich schätzenswerte Dienste leisten, daß sie 
g e 1 e g e n t I ich e Funde dem Rechtswörterbuche zukommen lassen. Für diese gelegent-
liche Mitteilung von Notizen handelt es sich vornehmlich um solche deutsche Rechtsaus-
ausdrücke und formelhafte Wendungen der Rechtssprache, die entweder überhaupt oder 
doch in dieser Zeit und Gegend selten vorkommen; insbesondere sind aber jene Aus-
drücke sehr willkommen, die in den landläufigen Glossarien und Wörterbüchern nicht 
oder nicht in der gefundenen Bedeutung für jene Zeit und Gegend verzeichnet sind. 
Hiebei kommt gedrucktes und ungedrucktes Material in Betracht. Namentlich wird sich 
Anlaß bieten zu solchen gelegentlichen Beiträgen bei Archivstudien, Urkundenausgaben, 
lokalgeschichtlichen Untersuchungen und dergl. Auf diese Weise kommen Kenntnisse 
des Spezialforschers der Allgemeinheit in weitestem Maße zugute: Die zeitliche und räum-
liche Verbreitung von Rechtsausdrücken und Rechtseinrichtungen kann genauer fest-
gestellt werden, viele bisher nicht genügend erklärte Wörter werden in ihrer Bedeutung 
erkannt, und der reiche Schatz unserer deutschen Rechtsprache erhält weiteren Zuwachs 4). 

Abgesehen von solchen buchstabengetreuen Quellenexzerpten wird sich unter Umständen 
Gelegenheit zu einer wertvollen Bereicherung des gesammelten Materiales dadurch er-
geben, daß Bemerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu bereits vorhandenen Wörter-
büchern dem Archive des Rechtswörterbuches bekannt gegeben werden. 

Von der künftigen Einrichtung des Wörterbuches geben einige Probeartikel , die 
von Kommissionsmitgliedern verfaßt wurden , ein anschauliches Bild. So der Artikel 
Weichbild (von R. Sc h r o e der) in der Festschrift für den 26. deutschen Juristentag 1902, 
dann makler (von F. Fr e n s d o r ff), pflege (von 0. Gier k e), walraub (von H. Brunne r), 
wize (von G. R o e t he) in dem Sitzungsbericht der Berliner Akademie der Wissenschaften, 
philosophisch-historische Klasse, 1906. Dr. jur. Eberhard Frh. v. Künssberg. 

'2) Die Wörterbuchberichte werden auch abgedruckt iu der Zeitschrift für Recht ge chicbte (germ. Abt.). 
3) Diesbezügliche Zu 'Chriften wollen an Geheimrat Prof. Dr. Ricbar<l ~ c h r o e der, Hei<lelberg, Ziegel· 

hü.u er Land trafse Nr. 19 gerichtet werden, worauf Zusendung einer Instruktion und Zuteiluno- einer Quelle 
erfolgt. Betreff österreicbischer Quellen wolle man ich an Prof. Ernst Frhr. v. chwind, Wien XIII, 
Penzingerstr. 66 wenden. 

. ~). Die~e Beiträge ?i~ten wir auf Oktavblätter de Kanzleipjl.piers (l6'h X 10'/·1 cm.) lJ.Uer ·zu schrei !Jen 
Jmt Untetstrewhung des _Sttchwortes und rechts mit Freilassung eines beiläufig zweifing-erbreiten Randes. Die 
betruffenue. ~uellenstelle .. t ·t: h u c h s t a ~enge t r e u und in sokher A usdelmung zu geben, dar sich die Bedeu-
tun~ de S~tcln:ort~s moghchst unzweideutig erkennen läfst. Etwaige Erklärungen des Einsenders oder solche 
Notizen' dte s1c~ m der Ausgabe selbst fin<len, ind sehr erwünscht und miigen auf dem rechten .Hande Yrr-
merkt , wer.u~n mit Angabe de Urhebers der Erklärung. Ort, Jahr und Fund. teile (bei Büchern auch B~tnd
nun~mer, !:ie~to ~~~1d Urkunuennu~mer) sollen möglichst genan angegeben ein. Ferner wirtl um deutliche, 
ht~OJmsche chnf~ gelJeten. Auf Wunsch weruen gedruckte Zettelfonnulare, wie sie im Archive des Recht -
worterlmches (Hetilelherg, Universitätsbibliothek) verwendet werden, jederzeit unentgeltlich zugeschickt. 

u. E. Sebald, Nürnberg. 


